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B E S C H L U S S

des Bewertungsausschusses gemäß § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V
in seiner 441. Sitzung am 14. August 2019

zur Änderung des Beschlusses des Bewertungsausschusses
in seiner 383. Sitzung am 21. September 2016

zu Vorgaben gemäß § 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V für ein
Verfahren zur Ermittlung der Aufsatzwerte nach § 87a Abs. 4
Satz 1 SGB V und der Anteile der einzelnen Krankenkassen

nach § 87a Abs. 4 Satz 2 SGB V

mit Wirkung zum 1. Quartal 2020

Präambel

Der Bewertungsausschuss hat in seiner 383. Sitzung am 21. September 2016 gemäß
§ 87a Abs. 5 Satz 7 SGB V Vorgaben für ein Verfahren zur Ermittlung der Aufsatzwerte
nach § 87a Abs. 4 Satz 1 SGB V und der Anteile der einzelnen Krankenkassen nach
§ 87a Abs. 4 Satz 2 SGB V ab dem Jahr 2017, geändert mit Beschluss des
Bewertungsausschusses in seiner 401. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung)
beschlossen. Wie im Beschluss des Bewertungsausschusses in seiner 439. Sitzung am
19. Juni 2019, Teil B angekündigt, wird mit diesem Beschluss der vorgenannte
Beschluss ergänzt, um den sogenannten Kassenwechslereffekt mit Wirkung ab dem
1. Quartal 2020 zu beheben.

1. Ergänzung eines neuen Absatzes

Vor der Überschrift „2.2.2 Kassenspezifische Anteile am vereinbarten, bereinigten
Behandlungsbedarf im Vorjahresquartal“ wird folgender Absatz eingefügt:

„2.2.1.4 Ausgleich des Kassenwechslereffekts

Zu dem nach Nr. 2.2.1.3 festgestellten Behandlungsbedarf wird der durch den
Bewertungsausschuss bis spätestens zum 31. August des Vorjahres
beschlossene Ausgleichsbetrag des Kassenwechslereffekts in Punkten unter
Beachtung des Vorzeichens (positiv oder negativ) hinzuaddiert.“
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Protollnotizen:

1. Der Bewertungsausschuss wird einen separaten Beschluss zum Regelverfahren
zur jährlichen Ermittlung der Ausgleichsbeträge zur Behebung des
Kassenwechslereffekts auf Basis der vom Bewertungsausschuss in seiner
439. Sitzung am 19. Juni 2019 in Beschlussteil B beschlossenen Eckpunkte
fassen.

2. Das Institut des Bewertungsausschusses wird eine Lesefassung des durch
diesen Beschluss geänderten Beschlusses des Bewertungsausschusses in
seiner 383. Sitzung erstellen und auf seiner Internetseite veröffentlichen.
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